
Seite 1 von 7 
 Satzung in der Fassung vom 16.3.2005 des Vereins Studiosus Foundation 

Satzung 
 

des Vereins 
 

Studiosus Foundation e.V. 
 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

 

(1) Der Verein führt den Namen “Studiosus Foundation“. 

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 

Nach der Eintragung lautet der Name “Studiosus Foundation e.V.“ 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in München. 

(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck, Aufgaben, Gemeinnützigkeit 

 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Entwicklungshilfe, des Umweltschutzes, der 

Jugendhilfe sowie des Erhalts von Kulturwerten. 

(2) Dieser Zweck soll erreicht werden durch die Durchführung von Projekten in eigener 

Regie bzw. Projektpartnerschaften in Zusammenarbeit mit nationalen gemeinnützigen 

und internationalen Hilfsorganisationen, die ebenfalls diese Zwecke verfolgen. Um die 

Unmittelbarkeit der Zweckverwirklichung durch den Verein zu gewährleisten, erfolgt 

bei Projekten in eigener Regie die Durchführung durch den Einsatz von Hilfspersonen 

(§ 57 Abs.1 Satz 2 AO), die dem Verein gegenüber weisungsgebunden und 

rechenschaftspflichtig sind.  

Der Verein wird auch tätig durch die Beschaffung und Weiterleitung von Mitteln an 

steuerbegünstigte Körperschaften oder Körperschaften des öffentlichen Rechts 

zwecks Förderung der Zwecke gemäß Abs. (1).  

Die Förderung kann in der Zurverfügungstellung von Spendengeldern oder 

Sachmitteln bzw. der aktiven Mitarbeit bei den Projekten bestehen. Im Einzelnen sind 

hierfür beispielhaft Projekte vorgesehen, die folgende Ziele verfolgen: 

- Nachhaltige Ernährungssicherung und Landwirtschaft z.B. durch zur Verfügung- 

  stellung von Arbeitsgerät, Saatgut, Hilfe bei Existenzgründungen usw. 

- Gesundheitswesen (Unterstützung von Krankenhäusern, –stationen und Ärzten) 

- Eindämmung von Kinderarbeit durch Unterstützung, Aufbau und Ausstattung  

  von Schulen und Bildungseinrichtungen für Kinder 

- Kampf gegen Kinderprostitution 

- Unterstützung von Waisenhäusern 
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- Unterstützung von Infrastrukturmaßnahmen z.B. Brunnenbau, Wasserver- 

  sorgung, Wasserschutzmaßnahmen, Schulwesen etc. 

- Finanzielle und materielle Unterstützung von kirchlichen und sozialen    

  Anlaufstellen   

- Maßnahmen zur nachhaltigen Milderung der Folgen von Naturkatastrophen, die  

  zu Hunger, Seuchen, Epidemien oder Obdachlosigkeit in den betroffenen  

  Gebieten führen (z.B. Wiederaufbau oder Instandsetzung von Infrastruktur) 

- Ökologische Renaturierungsmaßnahmen und Wiederaufforstungen 

- Erhalt von Kulturwerten 

(3) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

(4) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke. 

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins. Es darf 

keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 

unverhältnismäßige hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(6) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 

Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an das Bayerische Rote Kreuz, das es 

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft 

 

(1) Mitglied des Vereins können Unternehmen, Organisationen und natürliche Personen 

ab dem vollendeten 18. Lebensjahr werden.  

(2) Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag, 

der an den Vorstand zu richten ist.  

(3) Der Vorstand entscheidet über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Gegen 

eine ablehnende Entscheidung kann innerhalb eines Monats Berufung zur nächsten 

ordentlichen Mitgliederversammlung eingelegt werden. 

 

 

 

 

§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft 

 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Ausschluss, Streichung von der Mitgliederliste 

oder Austritt aus dem Verein. 
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(2) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Der Austritt 

kann nur zum Ende eines Geschäftsjahres erklärt werden, wobei eine  

Kündigungsfrist von zwei Monaten einzuhalten ist. 

(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen 

werden, wenn es trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung mit der Zahlung von 

Mitgliedsbeiträgen im Rückstand ist. Die Streichung darf erst beschlossen werden, 

wenn nach der Absendung der zweiten Mahnung zwei Monate verstrichen sind und in 

dieser Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der Beschluss des Vorstands über 

die Streichung soll dem Mitglied mitgeteilt werden. 

(4) Wenn ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen des Vereins verletzt, 

kann es aus dem Verein ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss entscheidet 

die Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen.  

Vor der Beschlussfassung muss die Mitgliederversammlung dem Mitglied 

Gelegenheit zur mündlichen oder schriftlichen Stellungnahme geben.  

 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

 

(1) Die Höhe und Fälligkeit von Mitgliedsbeiträgen werden von der Mitgliederver-

sammlung festgesetzt. 

(2) Unabhängig von den Mitgliedsbeiträgen finanziert der Verein die für seine Zwecke 

erforderlichen Mittel zusätzlich durch Spenden in Form von Geld- oder 

Sachleistungen seiner Mitglieder und Dritter. 

 

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

(1) Die Mitglieder haben das Recht auf Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen nach 

Maßgabe dieser Satzung. 

(2) Die Mitglieder haben die Pflicht: 

- die Interessen des Vereins zu fördern und den Verein zu unterstützen; 

- festgesetzte Mitgliedsbeiträge fristgerecht zu entrichten; 

- die Bestimmungen der Satzung des Vereins und die Beschlüsse der Organe zu 

  beachten; 

- dem Verein die notwendigen Angaben und Unterlagen für die Mitgliederdatei zur  

  Verfügung zu stellen, soweit diese für die Mitgliedschaft  im Verein von  

  Bedeutung sind. 

 

§ 7 Organe des Vereins 
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Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung. 

 

§ 8 Vorstand 

 

(1) Der Vorstand des Vereins im Sinne von § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, 

dem Stellvertretenden Vorsitzenden, dem Geschäftsführer und dem Schatzmeister. 

(2) Der Verein wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes vertreten.  

 

§ 9 Zuständigkeit des Vorstands 

 

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht durch 

die Satzung einem anderen Organ des Vereins übertragen sind. 

 

§ 10 Wahl und Amtsdauer des Vorstands 

 

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren, 

gerechnet von der Wahl an, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des Vorstands 

im Amt. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Zu Vorstandsmitgliedern 

können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Mit der Beendigung der 

Mitgliedschaft im Verein endet auch das Amt des Vorstandmitglieds. 

(2) Scheidet ein Mitglied des Vorstands vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die 

restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 

 

 

 

§11 Sitzungen und Beschlüsse des Vorstand 

 

(1) Der Vorstand beschließt in Sitzungen, die vom Vorsitzenden, bei dessen 

Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden, einberufen werden; die 

Tagesordnung braucht nicht angekündigt zu werden. Eine Einberufungsfrist von einer 

Woche soll eingehalten werden. 

(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei seiner Mitglieder anwesend 

sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen 

Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei 

dessen Abwesenheit die des Stellvertretenden Vorsitzenden. 

(3) Der Vorstand kann im schriftlichen Verfahren beschließen, wenn alle 

Vorstandsmitglieder dem Gegenstand der Beschlussfassung zustimmen. 
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§ 12 Mitgliederversammlung 

 

(1) In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung des 

Stimmrechts kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die 

Bevollmächtigung ist für jede Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen.  

(2) Die Mitgliederversammlung ist für folgende Angelegenheiten zuständig: 

- Satzungsänderungen; 

- Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands; 

- Festsetzung der Mitgliedsbeiträge; 

- Wahl der Rechnungsprüfer; 

- Entscheidung über die Aufnahme eines Mitglieds nach Berufung des  

  Abgelehnten gegen die ablehnende Entscheidung des Vorstandes; 

- Ausschließung eines Mitglieds; 

- Bildung weiterer Vereinsorgane; 

- Auflösung des Vereins. 

 

§13 Einberufung der Mitgliederversammlung 

 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, findet die ordentliche 

Mitgliederversammlung statt. Sie ist vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 

vier Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen. Die Frist 

beginnt mit dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das 

Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom 

Mitglied schriftlich bekanntgegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt 

der Vorstand fest.  

(2) Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor der Mitgliederversammlung beim 

Vorstand schriftlich eine Ergänzung der Tagesordnung beantragen. Der 

Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Ergänzung 

bekanntzugeben. 

(3) Über Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die in Mitgliederversammlungen 

gestellt werden, beschließt die Versammlung. 

 

§ 14 Außerordentliche Mitgliederversammlung 

 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn das 

Interesse des Vereins es erfordert oder wenn ein Zehntel der Mitglieder bzw. mindestens 

zwei Mitglieder dies schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragen. 
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§ 15 Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

Stellvertretenden Vorsitzenden oder dem Schatzmeister geleitet. Ist kein 

Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Versammlungsleiter. 

Bei Wahlen kann die Versammlungsleitung für die Dauer des Wahlgangs und der 

vorhergehende Diskussion einem Wahlausschuss übertragen werden. 

(2) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss 

schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel der erschienenen stimmberechtigten 

Mitglieder dies beantragt. 

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Viertel 

sämtlicher Vereinsmitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist der Vorstand 

verpflichtet, innerhalb von vier Wochen eine zweite Mitgliederversammlung mit der 

gleichen Tagesordnung einzuberufen; diese ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Hierauf ist auf der Einladung hinzuweisen. 

 

 

(4) Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit 

der abgegebenen gültigen Stimmen, Stimmenthaltungen gelten als ungültige 

Stimmen. Zur Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der 

abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von neun 

Zehnteln erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des Vereins kann nur mit 

Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden.  

(5) Bei Wahlen ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der abgegeben gültigen Stimmen 

erhalten hat. Hat niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 

erhalten, so findet zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen 

erhalten haben, eine Stichwahl statt. Gewählt ist dann derjenige, der die meisten 

Stimmen erhalten hat. Bei gleicher Stimmzahl entscheidet das von dem 

Versammlungsleiter zu ziehende Los. 

(6) Über Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

jeweiligen Schriftführer zu unterzeichnen ist. 

 

§ 16 Auflösung des Vereins 

 

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer 

Mehrheit von neun Zehntel der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden 

(§ 15 Abs. 4). 
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(2) Falls die Mitgliederversammlung nichts anders beschließt, sind die im Amt 

befindlichen Vorstandsmitglieder die Liquidatoren.  

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigten Zwecke fällt 

das Vermögen des Vereins an das Bayerische Rote Kreuz, das es unmittelbar und 

ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem 

anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 17 Rechnungsprüfung 

 

Die jährliche Rechnungslegung durch den Vorstand ist rechtzeitig vor der jährlichen 

Mitgliederversammlung durch einen Rechnungsprüfer zu prüfen, die in der Mitglieder-

versammlung über das Prüfungsergebnis berichtet.  

 
 


